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Änderungstarifvertrag Nr. 6 

vom 05. Juli 2019 
zum Tarifvertrag zu Entgelt und Eingruppierung 

für die Beschäftigten der Universitätsmedizin Mainz, KöR  
(TV UM Mainz) 
vom 31. Juli 2012 

 
 

Zwischen 
 
 

der Universitätsmedizin der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, KöR (UM), vertreten 
durch den Vorstand, dieser wiederum vertreten durch den Medizinischen Vorstand und den 
Kaufmännischen Vorstand, 
 
 
 

einerseits  
 
 
 
und 
 
 
 
 
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), 
vertreten durch die Landesbezirksleitung Rheinland-Pfalz-Saarland 
 
 
 

andererseits 
 
 
 
wird Folgendes vereinbart: 
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§ 1 

Änderung des E&E-TV Mainz zum 01. Januar 2019 
 
Der Tarifvertrag zu Entgelt und Eingruppierung für die Beschäftigten der Universitätsmedizin 
Mainz, KöR (E&E-TV UM Mainz) vom 31. Juli 2012, zuletzt geändert durch den 5. Ände-
rungstarifvertrag vom 01. April 2018, wird wie folgt geändert: 
 

(1) Nach § 3 Absatz 1 werden folgende neue Absätze 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 eingefügt: 

(2) „1Examinierte Pflegekräfte ab Entgeltgruppe KR 7 erhalten bei entsprechender Tä-

tigkeit in der direkten unmittelbaren Patientenversorgung (Pflege am Bett), sowie wei-

tergebildete Hygienefachkräfte eine monatliche Zulage i.H. von 300,00 Euro brutto. 
2Voraussetzung für die Gewährung der Zulage ist der durchgehende Entgeltbezug im 

vorangegangenen Kalenderjahr. 3Zu differenzieren ist zwischen dem Anwartschafts-

zeitraum und den Folgejahren. 4Während des Anwartschaftszeitraums erfolgt die Kür-

zung der Zulage nur um volle Monate ohne Entgeltbezug; d.h. pro Beschäftigungsmo-

nat mit Entgeltbezug erwirbt der Beschäftigte im Kalenderjahr 1/12 Anspruch. 5Nach 

erworbener Anwartschaft, wirkt sich eine Unterbrechung des Entgeltbezugs nicht mehr 

auf den Anspruch aus; die Zahlung der Zulage erfolgt analog der regulären Entgeltbe-

standteile. ⁶Ausgenommen von der Zulagenzahlung sind Pflegekräfte in der Funktion 

von Pflegedienstleitungen, sowie deren Stellvertreter der Entgeltgruppen KR 16 bis KR 

17 und Beschäftigte mit Leitungsfunktionen in der Pflege, unabhängig ihrer Eingruppie-

rung, die keine Tätigkeit einer examinierten Pflegekraft in der direkten unmittelbaren 

Patientenversorgung ausüben. 

Protokollerklärung Pflegezulage 2019: ¹Klarstellend handelt es sich ausschließlich um examinierte Pflege-

kräfte mit 3-jähriger Ausbildung und weitergebildete Hygienefachkräfte. ²Eingeschlossen sind hiervon auch 

Stations-, Abteilungs- und Bereichsleitungen sowie deren Stellvertreter, sofern diese weiterhin auch Tä-

tigkeiten einer examinierten Pflegekraft in der Pflege am Bett ausüben. ³Zusätzlich erhalten die hauptamt-

lichen Praxisanleiter die Pflegezulage 2019. ³Von der direkten Patientenversorgung (Pflege am Bett) in-

begriffen sind insbesondere Stationen, die internistische Notaufnahme und die Chest Pain Unit mit Liege-

plätzen und Betten, sowie der zentrale Springerpool (Allgemeiner- und Intensivspringerpool). ⁴Es wird zwi-

schen dem Anwartschaftserwerb und einer bestehenden Anwartschaft differenziert. 1. Erwerb der Anwart-

schaft: Der Anwartschaftszeitraum bezieht sich auf das vorangegangene Kalenderjahr (01.01. - 31.12.). 

Die Kürzung des Anspruchs ist im Falle einer Entgeltunterbrechung nur um volle Monate vorzunehmen. 

Als Entgeltbezug sind auch der Zuschuss zum Mutterschaftsgeld sowie der Zuschuss zum Krankengeld 

zu bewerten. Schädliche Unterbrechungen für den Ersterwerb einer Anwartschaft sind alle vollen Monate 

ohne Entgeltbezug (wie Krank ohne Lohnfortzahlung nach EntgFG – ohne Krankengeldbezug, Aussteue-

rung, volle EU-Rente, unbezahlte Freistellung, Pflegezeit nach PflegeZG; keine abschließende Aufzäh-

lung). D.h. wurde in einem Monat nur ein Tag Entgelt bezogen, ist von einem vollen Monat mit Entgeltbe-

zug für den Erwerb der Anwartschaft auszugehen. 2. Bestehende Anwartschaft: Ist die Anwartschaft ein-

malig erworben (ein volles Kalenderjahr mit Entgeltbezug), bleibt diese erhalten. Bei bestehender Anwart-

schaft, wirken sich Unterbrechungen nicht mehr auf das Folgejahr aus. Die Aussetzung der Zahlung erfolgt 

nach Erwerb der Anwartschaft nur in den Zeiträumen, in denen kein Entgeltbezug stattfindet; Kürzung der 

Zulage analog regulärer Entgeltbestandteile. 

(3) 1Auszubildende, die ihre 3-jährige Ausbildung an der Universitätsmedizin Mainz er-

folgreich abgeschlossen haben und unmittelbar ohne Unterbrechung als examinierte 

Pflegekräfte mit entsprechender Tätigkeit in der direkten unmittelbaren Patientenver-

sorgung (Pflege am Bett) übernommen werden, erhalten im ersten Übernahmejahr 

eine monatliche Zulage i.H. von 150,00 Euro brutto. ²Voraussetzung für die Gewährung 
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der Zulage ist der durchgehende Entgeltbezug im vorangegangenen Kalenderjahr. ³In-

begriffen vom Entgelt ist die Ausbildungsvergütung. ⁴Im Falle einer nicht unmittelbaren 

Übernahme (Austritt / Wiedereintritt), gilt entsprechend eine anteilige Zulagengewäh-

rung nach Absatz 2. 

Protokollerklärung Ausbildung Pflege 2019: ¹Der Anspruch auf die Zulage besteht nur bei unmittelbarer 

Übernahme von der Ausbildung in ein Beschäftigungsverhältnis zur Universitätsmedizin Mainz. ²Die Zu-

lage wird für die Dauer eines Beschäftigungsjahres, d.h. Übernahmejahr gewährt.  

(4) 1Examinierte Pflegekräfte ab KR 7 erhalten bei entsprechender Tätigkeit außerhalb 

der stationären Patientenversorgung, bei entsprechender Tätigkeit eine zusätzliche 

monatliche Zulage i.H. von 100,00 Euro brutto. 2Diese erhöht sich ab dem 01. 

März.2020 auf 200,00 Euro Brutto, ab dem 01.September.2020 auf insgesamt 300,00 

Euro brutto. 3Neben den examinierten Pflegekräften haben medizinisch-technische Be-

rufsgruppen mit abgeschlossener Berufsausbildung (z.B. OTA, ATA, MFA, ZMFAs im 

MKG-OP) und entsprechender Tätigkeit als Stärkung der Beschäftigten im Operations-

dienst Anspruch auf die Zulage, sofern diese dauerhaft im zentralen und dezentralen 

OP, ausschließlich in den Bereichen: zentrales OP-Management; dezentral Haut-, und 

Augen-OP, MKG-OP, der Bereich der bettenführenden Notaufnahme in der direkten 

Patientenadministration (Aufnahme, Triage, Chest Pain Unit) und im Herzkatheter La-

bor, eingesetzt sind. 4Voraussetzung für die Gewährung der Zulage ist der durchge-

hende Entgeltbezug im vorangegangenen Kalenderjahr. Zu differenzieren ist zwischen 

dem Anwartschaftszeitraum und den Folgejahren. 5Während des Anwartschaftszeit-

raums erfolgt die Kürzung der Zulage nur um volle Monate ohne Entgeltbezug; d.h. pro 

Beschäftigungsmonat mit Entgeltbezug erwirbt der Beschäftigte im Kalenderjahr 1/12 

Anspruch. Nach erworbener Anwartschaft, wirkt sich eine Unterbrechung des Entgelt-

bezugs nicht mehr auf den Anspruch aus; die Zahlung der Zulage erfolgt analog der 

regulären Entgeltbestandteile. ⁶Ausgenommen von der Zulagenzahlung sind Pflege-

kräfte in der Funktion von Pflegedienstleitungen, sowie deren Stellvertreter der Entgelt-

gruppen KR 16 bis KR 17 und Beschäftigte mit Leitungsfunktionen in der Pflege, unab-

hängig ihrer Eingruppierung, die keine Tätigkeit einer examinierten Pflegekraft im Funk-

tionsdienst ausüben. 

Protokollerklärung Pflegezulage 2020: ¹Klarstellend handelt es sich ausschließlich um examinierte Pflege-

kräfte mit 3-jähriger Ausbildung. Eingeschlossen sind hiervon auch Stations-, Abteilungs- und Bereichslei-

tungen sowie deren Stellvertreter, sofern diese weiterhin auch Tätigkeiten im Funktionsdienst ausüben. 

²Voraussetzung für den Anspruch auf die Zulage ist eine entsprechende Tätigkeit außerhalb der stationä-

ren Patientenversorgung, insbesondere in Ambulanzen / Polikliniken, im Funktionsdienst und examinierte 

Pflegekräfte im Blut- und Patiententransport. ³Die Erweiterung der Berufsgruppe des medizinisch-techni-

schen Bereichs (OTA, CTA, ATA, MFA) ist als „Stärkung der OP-Kräfte“ im Sinne des Fachkräftemangels 

zu verstehen. ZMFAs erhalten lediglich bei dauerhaftem Einsatz im MKG-OP der Zahnmedizinischen Kli-

niken diese Zulage. ⁴Es wird zwischen dem Anwartschaftserwerb und einer bestehenden Anwartschaft 

differenziert. 1. Erwerb der Anwartschaft: Der Anwartschaftszeitraum bezieht sich auf das vorangegan-

gene Kalenderjahr (01.01. - 31.12.). Die Kürzung des Anspruchs ist im Falle einer Entgeltunterbrechung 

nur um volle Monate vorzunehmen. Als Entgeltbezug sind auch der Zuschuss zum Mutterschaftsgeld so-

wie der Zuschuss zum Krankengeld zu bewerten. Schädliche Unterbrechungen für den Ersterwerb einer 

Anwartschaft sind alle vollen Monate ohne Entgeltbezug (wie Krank ohne Lohnfortzahlung nach EntgFG 

– ohne Krankengeldbezug, Aussteuerung, volle EU-Rente, unbezahlte Freistellung, Pflegezeit nach Pfle-

geZG; keine abschließende Aufzählung). D.h. wurde in einem Monat nur ein Tag Entgelt bezogen, ist von 

einem vollen Monat mit Entgeltbezug für den Erwerb der Anwartschaft auszugehen. 2. Bestehende An-

wartschaft: Ist die Anwartschaft einmalig erworben (ein volles Kalenderjahr mit Entgeltbezug), bleibt diese 

erhalten. Bei bestehender Anwartschaft, wirken sich Unterbrechungen nicht mehr auf das Folgejahr aus. 
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Die Aussetzung der Zahlung erfolgt nach Erwerb der Anwartschaft nur in den Zeiträumen, in denen kein 

Entgeltbezug stattfindet; Kürzung der Zulage analog regulärer Entgeltbestandteile.
  

(5) 1Auszubildende, die ihre 3-jährige Ausbildung an der Universitätsmedizin Mainz er-

folgreich abgeschlossen haben und unmittelbar ohne Unterbrechung als examinierte 

Pflegekräfte mit entsprechender Tätigkeit außerhalb der stationären Patientenversor-

gung übernommen werden, erhalten im ersten Übernahmejahr eine monatliche Zulage 

i.H. von 50,00 Euro brutto. 2Diese erhöht sich ab dem 01. März 2020 auf 100,00 Euro 

Brutto, ab dem 01. September 2020 auf insgesamt 150,00 Euro brutto.3Voraussetzung 

für die Gewährung der Zulage ist der durchgehende Entgeltbezug im vorangegange-

nen Kalenderjahr. 4Inbegriffen vom Entgelt ist die Ausbildungsvergütung. ⁵Im Falle ei-

ner nicht unmittelbaren Übernahme (Austritt / Wiedereintritt), gilt entsprechend eine 

anteilige Zulagengewährung nach Absatz 4. 

Protokollerklärung Ausbildung Pflege 2020: Der Anspruch auf die Zulage besteht nur bei unmittelbarer 

Übernahme von der Ausbildung in ein Beschäftigungsverhältnis zur Universitätsmedizin Mainz. ²Die Zu-

lage wird für die Dauer eines Beschäftigungsjahres, d.h. Übernahmejahr gewährt. 

(6) 1Anerkennungspraktikanten erhalten nach erfolgreichem Abschluss und gegen Vor-

lage der Berufsurkunde zur/m Pflegefachfrau/Pflegefachmann neben ihrer entspre-

chenden Eingruppierung auch die dem Einsatz (Pflege am Bett oder Funktionsdienst) 

entsprechende Pflegezulage. 2Der Anspruch auf die Zulage besteht nur bei unmittel-

barer Anerkennung und Übernahme in einem der unter Absatz 2 oder 4 genannten 

Einsatzbereiche. ³Im ersten Jahr nach Anerkennung erfolgt die Zahlung einer monatli-

chen Zulage i.H. von 150,00 Euro Brutto analog der Absätze 3 und 5 für Auszubildende 

im ersten Übernahmejahr. ⁴Voraussetzung für die Gewährung der Zulage ist der durch-

gehende Entgeltbezug im vorangegangenen Kalenderjahr. ⁵Im Falle einer nicht unmit-

telbaren Übernahme (Austritt / Wiedereintritt), gilt entsprechend eine anteilige Zulagen-

gewährung nach den Absätzen 2 oder 5. 

Protokollerklärung Anerkennungspraktikanten Pflege 2019/2020: ¹ Der Anspruch auf die Zulage besteht 

nur bei unmittelbarer Übernahme nach erfolgreichem Examen zur/m Pflegefachfrau/Pflegefachmann in 

ein Beschäftigungsverhältnis zur Universitätsmedizin Mainz. ²Die Zulage wird für die Dauer eines Beschäf-

tigungsjahres, d.h. Übernahmejahr gewährt. 

(7) ¹Die Zulagen nach den Absätzen 2 bis 6 fließen in die Berechnung der Jahresson-

derzahlung ein, nehmen jedoch nicht an Tariferhöhungen teil. ²Teilzeitbeschäftigte er-

halten die Zulagen nach den Absätzen 2 bis 6 anteilig ihrer regelmäßigen wöchentli-

chen Arbeitszeit. ³Der Anspruch sowie die Gewährung der Pflegezulage nach Anlage 

F Abschnitt IV Nr. 8 (Entgeltordnung) wird vollumfänglich ausgeschlossen. 

(8) ¹Die unter den Absätzen 2 bis 6 genannten Zulagen, entfallen bei Eigenkündigung 

der Beschäftigung unmittelbar im Folgemonat der Kündigungserklärung, nicht jedoch 

erst mit dessen Ablauf. ²Als Eigenkündigung sind insbesondere Arbeitnehmerkündi-

gung und Auflösung auf Antrag des Arbeitnehmers (bei beiderseitigem Verzicht auf die 

tarifliche Kündigungsfrist) zu definieren.“  

(2) Der bisherige § 3 Absatz 2 wird Absatz 9. 

(3) Der bisherige § 3 Absatz 3 wird Absatz 10. 

(4) Der bisherige § 3 Absatz 4 wird Absatz 11. 
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(5) Der bisherige § 3 Absatz 5 wird Absatz 12. 

(6) Der bisherige § 3 Absatz 6 wird Absatz 13. 

(7) Der bisherige § 3 Absatz 7 wird Absatz 14. 

(8) Der § 5 Absatz 5 wird wie folgt ersetzt: 

„(5) 1Für Beschäftigte, die eine dreijährige praktische Ausbildung an den Schulen der 

Universitätsmedizin (Schule für Gesundheits- und Krankenpflege, Kinderkranken-

pflege, OTA-Schule, Hebammenschule) bzw. eine Ausbildung gem. Berufsbildungsge-

setz (BBiG) absolviert haben und die unmittelbar nach erfolgreicher Beendigung ihrer 

Ausbildung in ein Beschäftigungsverhältnis übernommen werden, gilt die abweichende 

Stufenregelung. 

- Im ersten Jahr der Beschäftigung an der Universitätsmedizin – Eingruppierung 

in die Stufe 2 der jeweiligen Entgeltgruppe, 

- Im zweiten Jahr der Beschäftigung an der Universitätsmedizin – Eingruppierung 

in die Stufe 3 der jeweiligen Entgeltgruppe. 

2Diese Regelung gilt unter den in Satz 1 genannten Voraussetzungen ferner für Be-

schäftigten, die eine dreijährige praktische Ausbildung an den staatlichen Schulen der 

Universitätsmedizin Mainz absolviert haben und die unmittelbar nach erfolgreicher Be-

endigung ihrer Ausbildung in ein Beschäftigungsverhältnis übernommen werden (Lehr-

anstalten für Logopäden, Medizinisch-technische Laboratoriumsmedizin, Medizinisch-

Technische-Radiologieassistenten, Schule für Diätassistenten, Schule für Physiothe-

rapie). 3Diese Regelung gilt unter den in Satz 1 genannten Voraussetzungen ferner für 

Anästhesietechnische Assistenten die ihre dreijährige praktische Ausbildung an der 

Universitätsmedizin (Kooperation Bildungszentrum Wiesbaden) absolviert haben. 4Ist 

in der jeweiligen Entgeltgruppe keine Stufe 1 vorhanden, erfolgt die Stufenzuordnung 

unmittelbar in Stufe 2, nach einem Jahr in Stufe 3. 5In den Fällen, in denen keine Stufe 

2 vorhanden ist, erfolgt die Stufenzuordnung unmittelbar in die Stufe 3 der jeweiligen 

Entgeltgruppe.“ 

(9) In § 11 Absatz 1 werden die Wörter „31. Dezember 2018“ durch die Wörter „31. De-

zember 2020“ ersetzt. 

§ 2 
Änderung des E&E-TV Mainz zum 01. Juli 2019 

 
Der Tarifvertrag zu Entgelt und Eingruppierung für die Beschäftigten der Universitätsmedizin 
Mainz, KöR (E&E-TV UM Mainz) vom 31. Juli 2012, zuletzt geändert durch § 1 dieses Tarif-
vertrages, wird wie folgt geändert: 

(1) In § 2 Anlage A werden nach dem Satz „Die Eingruppierung voll freigestellter Praxis-

anleiter/innen erfolgt nach …“ folgende Sätze ergänzt: 

„Die Eingruppierung der Hebammen erfolgt nach EG KR 8 Abschnitt 1 Teil IV der Ent-

geltordnung der Länder. 

(2) In § 3 Absatz 1 Satz 1 wird nach Endoskopie „Stillberatung“ und „Notfallversorgung“ 

ergänzt. 
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(3) In § 3 Absatz 1 Satz 1 und 2 wird die Angabe „75,00 Euro“ durch die Angabe „150,00 

Euro“ ersetzt.  

(4) In § 3 Absatz 1 Satz 3 wird „nach Satz 1“ durch „nach Satz 1 und 2“ ersetzt. 

(5) In § 3 Absatz 1 Satz 4 wird die Angabe „75,00 Euro“ durch die Angabe „150,00 Euro“ 

ersetzt. 

(6) In § 3 Absatz 1 Satz 5 wird die Angabe „45,00 Euro“ durch die Angabe „90,00 Euro“ 

ersetzt. 

(7) Nach § 3 Absatz 1 Satz 5 wird folgender neuer Satz 6 eingefügt: 

„6Beschäftigte mit einer einschlägigen Tätigkeit als Hebamme in einem Perinatal Zent-

rum Level 1 erhalten eine monatliche Zulage i.H. von 300,- Euro brutto.“ 

(8) Der bisherige § 3 Absatz 1 Satz 6 wird Satz 7. 

(9) Der bisherige § 3 Absatz 1 Satz 7 wird Satz 8. 

(10) Der bisherige § 3 Absatz 1 Satz 8 wird Satz 9. 

(11) Die Anlage E „S-Tabelle“ wird neu hinzugefügt. 

(12) Die Anlagen B, C, D, E und F des § 4 erhalten die sich aus der Anlage 1 zu diesem 

Tarifvertrag ergebende Fassung. 

(13) Sofern bezüglich der Struktur der Entgeltgruppe EG9 aufgrund der derzeitigen Über-
arbeitung der Entgegnung im Bereich der TdL Anpassungsbedarf besteht, verpflich-
ten sich die Verhandlungspartner, hier zu Verhandlungen zeitnah aufzunehmen. Be-
reits jetzt verpflichten sich die Verhandlungspartner die geplanten Umstrukturierungen 
durch eine gemeinsame Arbeitsgruppe inhaltlich vorzubereiten. 

(14) Der bisherige § 3 Absatz 9 wird Absatz 10. 

(15) In § 3 Absatz 10 (neu) wird „ab dem 01.04.2018“ durch „ab dem 01.07.2019“ und der 

Betrag „23,61 Euro“ durch „24,38 Euro“ ersetzt. 

(16) Der bisherige § 3 Absatz 10 wird Absatz 11. 

(17) Der bisherige § 3 Absatz 11 wird Absatz 12. 

(18) Der bisherige § 3 Absatz 12 wird Absatz 13. 

(19) Der bisherige § 3 Absatz 13 wird Absatz 14. 

(20) Der bisherige § 3 Absatz 14 wird Absatz 15. 

(21) Die Anlagen B, C, D und F des § 4 erhalten die sich aus der Anlage 4 zu diesem Ta-

rifvertrag ergebende Fassung. 

(22) In § 8 Absatz 2 wird der Betrag „32,75 Euro“ durch den Betrag „33,81 Euro“ (Entgelt-

gruppen 1 bis 8) und der Betrag „65,48 Euro“ durch den Betrag „67,61 Euro“ (Entgelt-

gruppen 9 bis 15) ersetzt.  
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§ 3 
Änderung des E&E-TV Mainz zum 01. Juli 2020 

 

(1) In § 3 Absatz 10 (neu) wird „ab dem 01.07.2019“ durch „ab dem 01.07.2020“ und der 

Betrag „24,38 Euro“ durch „25,29 Euro“ ersetzt. 

(2) Die Anlagen B, C, D und F des § 4 erhalten die sich aus der Anlage 4 zu diesem Ta-

rifvertrag ergebende Fassung. 

(3) In § 8 Absatz 2 wird der Betrag „33,81 Euro“ durch den Betrag „35,08 Euro“ (Entgelt-

gruppen 1 bis 8) und der Betrag „67,61 Euro“ durch den Betrag „70,15 Euro“ (Entgelt-

gruppen 9 bis 15) ersetzt.  

 

§ 4 
Änderung des E&E-TV Mainz zum 01. August 2020 

 
Der Tarifvertrag zu Entgelt und Eingruppierung für die Beschäftigten der Universitätsmedizin 
Mainz, KöR (E&E-TV UM Mainz) vom 31. Juli 2012, zuletzt geändert durch § 1 dieses Tarif-
vertrages, wird wie folgt geändert: 

(1) In § 2 Anlage A werden folgende Abschnitte ergänzt: 

1. „¹Die Eingruppierung für Zahnmedizinische Fachangestellte mit Leitungstätigkeiten 

der EG 8 Abschnitt 10.8 Teil II der Entgeltordnung der Länder findet auch auf die 

Medizinischen Fachangestellten Anwendung. ²Für die Eingruppierung nach Entgelt-

gruppe 8 für Medizinische Fachangestellte und Zahnmedizinische Fachangestellte 

ist ein Unterstellungsverhältnis von mindestens zehn Medizinischen Fachangestell-

ten / Zahnmedizinischen Fachangestellten oder Beschäftigten in dieser Tätigkeit 

maßgeblich. ³Voraussetzung ist ferner, dass beide Berufsgruppen eine Weiterbil-

dung mit Zertifikat im Bereich der Personalverantwortung vorweisen müssen (zertifi-

zierte Weiterbildung im Praxismanagement min. 12 Monate, Weiterbildung zur Lei-

tung einer Station oder pflegerischen Einheit nach DKG-Empfehlung 800 Gesamt-

stunden o.ä.).“ 

2. „Der Abschnitt 3 Teil IV für Lehrkräfte in der Pflege inklusive der Vorbemerkungen 

zum Abschnitt 3 Teil IV zur Entgeltordnung der Entgeltordnung der Länder, kommt 

an der Universitätsmedizin Mainz nicht zur Anwendung. ²Lehrkräfte an den Pflege-

schulen erhalten keine Zulagen.“ 

3. „Die Gewährung und Zahlung einer Praxisanleiterzulage für voll- und teilweise frei-

gestellte Praxisanleiter nach Anlage F Abschnitt IV Nr. 9 der Entgeltordnung findet 

keine Anwendung und wird ausdrücklich ausgeschlossen.“ 

4. „Die Gewährung und Zahlung der Pflegezulage bzw. Universitätsklinikzulage nach 

Anlage F Abschnitt IV Nr. 8 (Abschnitte 1 und 2 Teil IV) der Entgeltordnung findet 

keine Anwendung und wird vollumfänglich ausgeschlossen. 2Es finden die Regelun-

gen zur Pflegezulage gemäß dem Tarifvertrag zu Entgelt und Eingruppierung An-
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wendung. 3Auch von der Pflegezulage des Tarifvertrags zu Entgelt und Eingruppie-

rung ausgenommene Pflegekräfte erhalten keine Pflegezulage bzw. Universitätskli-

nikzulage nach den Abschnitten 1 und 2 Teil IV der Entgeltordnung.“ 

5. „¹Besondere Leistungen im Sinne von Protokollerklärung Nr. 2 zu Abschnitt 2 Teil IV 

der Entgeltordnung der Länder (Leitende Beschäftigte in der Pflege) liegen abschlie-

ßend nur dann vor, wenn die Leitungskraft über eine entsprechende Fachweiterbil-

dung i.S.d. Tarifvertrages zu Entgelt und Eingruppierung oder einer Fachweiterbil-

dung nach § 1 der DKG-Empfehlung zur pflegerischen Weiterbildung oder einer nach 

§ 21 DKG-Empfehlung gleichwertigen durch die DKG anerkannte Weiterbildung oder 

nach § 1 der DKG-Empfehlung Weiterbildung für die Notfallpflege in den jeweils gül-

tigen Fassungen verfügt. ²Der Einsatzbereich der Leitungskraft muss darüber hinaus 

der in Satz 2 genannten Qualifikation entsprechen.  

Protokollerklärung  
Zum 01.08.2020 gilt dies folgende Bereiche: Endoskopie, Hygienefachkräfte, Inten-
siv- und Anästhesiepflege, Pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege, Operative 
Funktionsbereiche (Pflege im Operationsdienst), Nephrologische Pflege, Neurolo-
gie, Notfallpflege-/versorgung, Onkologische Pflege, Psychiatrische Pflege (Pflege 
in der Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie), Rehabilitationspflege.“  

 
6. „Fachweiterbildungen und Fachweiterbildungsbereiche im Sinne der Protokollerklä-

rungen Nr. 4 und Nr. 5 lit. a) zu Abschnitt 1 Teil IV der Entgeltordnung der Länder 
(Beschäftigte in der Pflege) sind entsprechende Fachweiterbildungen i.S.d. Tarifver-
trages zu Entgelt und Eingruppierung oder nach § 1 der DKG-Empfehlung zur pfle-
gerischen Weiterbildung oder einer nach § 21 DKG-Empfehlung gleichwertigen 
durch die DKG anerkannte Weiterbildung oder nach § 1 der DKG-Empfehlung Wei-
terbildung für die Notfallpflege in den jeweils gültigen Fassungen.  
 
Protokollerklärung  
Zum 01.08.2020 gilt dies folgende Bereiche: Endoskopie, Hygienefachkräfte, Inten-
siv- und Anästhesiepflege, Pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege, Operative 
Funktionsbereiche (Pflege im Operationsdienst), Nephrologische Pflege, Neurolo-
gie, Notfallpflege-/versorgung, Onkologische Pflege, Psychiatrische Pflege (Pflege 
in der Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie), Rehabilitationspflege.“  
 

7. „Wundmanager, werden abweichend von Protokollerklärung Nr. 5 lit. b) erster Spie-
gelstrich zu Abschnitt 1 Teil IV der Entgeltordnung der Länder (Beschäftigte in der 
Pflege), nach Entgeltgruppe KR 7 vergütet und erhalten die Zulage nach § 3 Abs. 1 
Satz 2 Tarifvertrag zu Entgelt und Eingruppierung (E&E-TV UM Mainz).“  

  

8.  „Die Gewährung und Zahlung der Stationsleiterzulage nach § 43 Nr. 8 TV-L findet 

keine Anwendung und wird ausdrücklich ausgeschlossen.“ 

9.  „1Die Eingruppierung der Fachbereichsleitungen im zentralen OP-Management (o-

der vergleichbare), werden nach Entgeltgruppe KR 10 Abschnitt 1 Teil IV der Ent-

geltordnung eingruppiert.“ 
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² Neurologie und Psychiatrie ab 01.08.2020 

10.   „Die Eingruppierung von Sozialarbeiter/innen und Sozialpädagog/innen mit staat-

licher Anerkennung sowie Heilpädagog/innen mit abgeschlossener Hochschulbil-

dung, die entsprechende Tätigkeiten in der Klinik für Psychiatrie und Psychothera-

pie ausüben, sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten 

und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, erfolgt nach Entgelt-

gruppe S 15.“ 

(2) In § 2 Anlage A werden in den Abschnitten ersetzt: 

„Die Eingruppierung der Gesundheits- und Krankenpfleger/innen mit einer erfolgreich 
abgeschlossenen zweijährigen Fachweiterbildung in der Onkologie sowie in der Nephro-
logie oder in der Endoskopie¹ und in der Neurologie sowie Psychiatrie²…"erfolgt bei ent-
sprechender Tätigkeit nach EG KR 9a Teil IV Abschnitt 1.6 der Entgeltordnung der Län-
der“  
 
„EG KR 9a Teil IV Abschnitt 1.6“ wird ersetzt durch „EG KR 9, Fg. 1 Abschnitt 1 Teil IV.“ 
 
„Die Eingruppierung der operationstechnischen und anästhesietechnischen Assistentin-

nen und Assistenten erfolgt nach EG KR 8a Teil IV der Entgeltordnung der Länder.“  

„EG KR 8a Teil IV“ wird ersetzt durch „EG KR 8, Fg. 2 Abschnitt 1 Teil IV.“ 
 
 „Die Eingruppierung voll freigestellter Praxisanleiter/innen erfolgt nach Entgeltgruppe 

KR 9b Abschnitt 3.1 Teil IV der Entgeltordnung der TdL.“  

„Entgeltgruppe KR 9b Abschnitt 3.1 Teil IV“ wird ersetzt durch „EG KR 10 Abschnitt 1 

Teil IV.“ 

(3) In § 2 Anlage A wird folgender Abschnitt gelöscht: 

„Die Eingruppierung von Hygienefachkräften, erfolgt analog zu der Eingruppierung der 

Gesundheits- und Krankenpfleger/innen; die zweijährige Fachweiterbildung in diesem 

Bereich wird entsprechend der zweijährigen Fachweiterbildung im Pflege- und Funkti-

onsdienst bewertet.“  

(4) In § 3 neuer Absatz 14 werden nach Satz 2 folgende Sätze 3 und 4 ergänzt: 

“3Die Zulage Unimediminis entfällt mit Ablauf des 31. Juli 2020 mit Überleitung in die 

Entgelttabelle M-TV UM S. 4Die Zulage fließt bei den bis zum 01. August 2020 an der 

Universitätsmedizin tätigen Beschäftigten, in die Berechnung des Vergleichsentgeltes 

ein. 

(5) In § 4 wird die Anlage C durch die sich aus der Anlage 2 zu diesem Tarifvertrag ergebende 

Fassung ersetzt. 

(6) In § 4 wird die Anlage E als Entgelttabelle für den Sozial- und Erziehungsdienst (S-Ta-

belle) die sich aus der Anlage 3 zu diesem Tarifvertrag ergebende Fassung aufgenom-

men. 

(7) § 5 Absatz 1 Satz 1 wird ersetzt durch: „Ab dem 01.08.2020 umfassen die Entgeltgrup-

pen 1 bis 15 der allgemeinen Entgelttabelle, die Entgeltgruppen S2 bis S18 der S-Tabelle 

sowie die Entgeltgruppen KR5 bis KR17 der KR-Tabelle, sofern nichts Abweichendes 

bestimmt, sechs Stufen.“  
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(8) § 5 Absatz 1 Satz 2 wird ersetzt durch: „Abweichende Regelungen zu den Endstufen der 

jeweiligen Entgeltgruppe (z.B. EG S8b oder S4 Abschnitt 20.6 Teil II) ergeben sich aus 

den Klammerzusätzen der jeweiligen Entgelt- bzw. Fallgruppen der Entgeltordnung der 

Länder und sind entsprechend zu berücksichtigen.“ 

(9) In § 5 Absatz 3 5. Spiegelstrich werden folgende Worte „bei den Entgeltgruppen 2 bis 8“ 

gestrichen. 

(10) In § 5 Absatz 3 wird folgender Satz 5 eingefügt: 

„5Die aus den Klammerzusätzen abweichenden Stufenlaufzeiten der jeweiligen Entgelt-

ordnung und den jeweiligen Tätigkeitsmerkmalen der Entgeltordnung der Länder finden 

keine Anwendung.“ 

(11) Die Anlage E „S-Tabelle“ wird zum 01.08.2020 ergänzt.  

(12) Die Anlagen B, C, D, E und F des § 4 erhalten die sich aus der Anlage 4 zu diesem Ta-

rifvertrag ergebende Fassung. 

(13) In § 8 Absatz 2 werden die Wörter „Entgeltgruppen 9 bis 15“ durch die Wörter „Entgelt-

gruppen 9a bis 15“ ersetzt.  

§ 5 
Inkrafttreten 

 
1Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 01. Juli 2020 in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 tritt § 
1 am 01. Januar 2019, § 2 am 01. Juli 2019 und § 4 am 01.08.2020 in Kraft. 
 
 
 
Mainz, den   
 

Mainz, den   

Universitätsmedizin der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz, KöR 

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
(ver.di), Landesbezirk Rheinland-Pfalz-
Saarland 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
  

 
 

 
 

 

 

 

 

 




































